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Besondere Vereinbarung zur Elektronikversicherung      (zu Allianz ABE 2011) 
Gebäude gebundene Fotovoltaikanlagen bis 1 Mio. Euro 
 
 
Besondere Bestimmung für die 
Differenzkaskodeckung für Kredit-/Leasingnehmer im Totalschadenfall bei  
Nicht-Wiederherstellung/-Wiederbeschaffung 
 
 
Wird nach einem bedingungsgemäß ersatzpflichtigen Totalschaden  
(§ 7 Nr. 3 Allianz ABE 2011) die versicherte Fotovoltaikanlage nicht wiederhergestellt bzw. 
wiederbeschafft, gilt entgegen § 7 Nr. 4  Abs.2 der Allianz ABE 2011 folgende erweiterte 
Entschädigungsregelung: 
 
Der Versicherer ersetzt über § 7 Nr. 4 b  Abs.2 der Allianz ABE 2011 hinaus zusätzlich die 
Differenz zwischen dem Finanzierungsrestwert und dem Zeitwert, wenn im Falle eines 
entschädigungspflichtigen Totalschadens der versicherten Fotovoltaikanlage der sich aus 
dem Kredit-/Leasing-Vertrag ergebende Finanzierungsrestwert den Zeitwert  (§ 7 Nr. 4 b  
Abs. 2 Allianz ABE 2011) übersteigt. 
 
Voraussetzung ist eine entsprechende schriftliche Nachforderung der Bank bzw. des 
Leasinggebers. 
 
Nicht versichert sind Finanzierungskosten und Ansprüche, die nicht im Zusammenhang mit 
einem nach den Allianz ABE 2011 entschädigungspflichtigen Totalschaden entstehen.  
 
 


